
Aktualisiert am 27.02.2024 

Missstandsfeststellungen und Veranlassungen der Volksanwaltschaft 2024 
Bundesverwaltung 

Februar 

Thema Behörde Feststellungen / Veranlassungen 

Aufenthaltstitel – Verfahrensdauer 

Anzahl der berechtigten Beschwerden: 40 

Wiener Landeshauptmann (LH) 

Magistratsabteilung (MA) 35 

Die MA 35 setzte in der Regel keine durchgehenden Schritte bzw. ließ zwi-
schen Verfahrensschritten lange Zeit verstreichen. Dadurch kam es zu Ver-
zögerungen, wobei Personalknappheit, organisatorische Mängel und 
eine große Anzahl an Anträgen bei Aufenthaltstitelverfahren keine recht-
lich relevanten Begründungen sind. Neben der gesetzlichen Entschei-
dungsfrist von grundsätzlich sechs Monaten ist für gewisse Aufenthaltstitel 
(Aufenthaltsbewilligung „Student“) eine kürzere Entscheidungsfrist von 90 
Tagen vorgesehen. Die Fristen wurden in zahlreichen Fällen nicht einge-
halten, was die VA kritisierte. 

Asyl – Dauer des erstinstanzlichen Verfahrens 

Anzahl der berechtigten Beschwerden: 47 

Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl 
(BFA) 

Das BFA verletzte die Entscheidungspflicht und setzte in Verfahren, in de-
nen internationaler Schutz beantragt wurde, keine durchgehenden oder 
nur wenige Verfahrensschritte. Dadurch kam es zu Verzögerungen, wobei 
eine steigende Anzahl an Anträgen bzw. allfällige organisatorische Män-
gel keine ausreichende Rechtfertigung sind. 

Klimabonus 2022 nicht erhalten  

Anzahl der berechtigten Beschwerden: 15 

Bundesministerium für Klimaschutz, Um-
welt, Energie, Mobilität, Innovation und 
Technologie (BMK)  

Das BMK zahlte den Klimabonus 2022 (inklusive Teuerungsausgleich) ent-
gegen den öffentlichen Zusagen bis Ende Oktober 2022 bzw. ab Februar 
2023 nicht aus. 

Karte für Geduldete – Verfahrensdauer 

2024-0.020.994 (VA/BD-I/C-1) 

Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl 
(BFA) 

Bereits im Jahr 2023 stellt die VA fest, dass das BFA im Verfahren eines 
russischen Staatsbürgers 13 Monate ab Antragstellung keine Verfahrens-
schritte setzte. Im Jänner 2024 wandte sich der Mann erneut an die VA, 
da sein Verfahren noch immer nicht abgeschlossen war. Das Prüfverfah-
ren ergab, dass das BFA seit der ersten Stellungnahme des BMI im August 
2023 abermals keine weiteren Verfahrensschritte setzte. 
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Personalausweis – Verfahrensdauer 

2023-0.917.653 (VA/BD-I/C-1) 

Bundesministerium für Inneres (BMI) 

Bezirkshauptmannschaft (BH) Hallein 

Die VA beanstandete, dass die BH Hallein nicht binnen drei Monaten über 
einen Antrag auf Ausstellung eines Personalausweises entschied, son-
dern zehn Monate benötigte. Da das BMI die Passbehörde sensibilisierte 
und diese den Personalausweis im laufenden Prüfverfahren übermittelte, 
sah die VA den Fehler als behoben an. 

Aufenthaltsbeendigung – Verfahrensdauer 

2023-0.889.049 (VA/BD-I/C-1) 

Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl 
(BFA) 

Magistratsabteilung (MA) 35, Wien 

Ein Mann beantragte im April 2022 bei der MA 35 eine Verlängerung sei-
ner Aufenthaltsbewilligung Student. Im Juni 2022 wies die MA 35 den An-
trag ab. Im Jänner 2023 langte der Akt des Landesverwaltungsgerichts 
(LVwG) wegen Aufenthaltsbeendigung beim BFA ein. Erst im Jänner 2024 
teilte das BFA der MA 35 sowie dem LVwG mit, eine Rückkehrentscheidung 
erlassen zu wollen. Die Verzögerung sei auf die hohen Antragszahlen zu-
rückzuführen. 

Dienstrecht – Verfahrensdauer 

2023-0.876.594 (VA/BD-I/C-1) 

Bundesverwaltungsgericht (BVwG) Ein Mann erhob gegen einen dienstrechtlichen Bescheid im Februar 2023 
Beschwerde an das BVwG. Die VA beanstandete, dass das Gericht elf Mo-
nate lang keine Verfahrensschritte setzte. Da das BVwG das Verfahren 
Ende Jänner 2024 abschloss, sah die VA den Beschwerdegrund als beho-
ben an. 

Verfahrensdauer 

2023-0.880.997 (VA/BD-J/B-1) 

Bundesministerium für Justiz (BMJ) Ein Antrag auf Fortführung wurde binnen weniger Tage mit einer Stellung-
nahme im Mai 2023 an das Landesgericht für Strafsachen Graz weiterge-
leitet. Das Landesgericht entschied über diesen aber erst mit Beschluss 
von Ende Dezember 2023. Als Grund für die Dauer wurde die starke Aus-
lastung des betreffenden Richters mit – prioritär zu behandelnden – sehr 
umfangreichen Hauptverhandlungs- und zum Teil Haftakten genannt. 

Verfahrensdauer 

2023-0.898.718 (VA/BD-J/B-1) 

Bundesministerium für Justiz (BMJ) Für Justizwachebedienstete besteht seit dem 1. Jänner 2023 die Möglich-
keit, mit Schwerarbeitszeiten in Pension zu gehen. Das BMJ brauchte für 
die Erhebungen zum Antrag eines Justizwachebeamten vom Mai 2023 
auf bescheidmäßige Feststellung der Anzahl seiner Schwerarbeitszeiten 
bis Jänner 2024. Erst dann konnte dem Justizwachebeamte Parteiengehör 
zum Ermittlungsergebnis eingeräumt werden. 

Irrtum bei Weiterleitung des Antrages  

2024-0.094.500 (VA/BD-SV/A-1) 

Pensionsversicherungsanstalt (PVA) Die Befassung der Rentenkommission wurde nicht an die VA geschickt, 
sondern an den gehörlosen Antragsteller.  
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Behindertenpass bzw. Parkausweis – Verfah-
rensdauer 

2023-0.916.900 (VA/BD-SV/A-1) 

Sozialministeriumservice Salzburg 
(SMS Sbg) 

Ein Mann stellte einen Antrag auf Zusatzeintragung „Unzumutbarkeit der 
Benützung öffentlicher Verkehrsmittel“ in den Behindertenpass. Erst knapp 
ein Jahr später, als er im Rahmen des Parteiengehörs sein Anliegen vor-
brachte, beauftragte das SMS eine neuerliche medizinische Begutach-
tung. Das Zweitgutachten bestätigte einen Grad der Behinderung von 80% 
und das – zuvor verneinte – Vorliegen der Voraussetzungen für die Zu-
satzeintragung in den Behindertenpass.  

Anrechnung von Vordienstzeiten 

2023-0.829.595 (VA/BD-UK/C-1) 

Bundesministerium für Bildung, Wissen-
schaft und Forschung (BMBWF) 

Eine Frau arbeitete seit August 2009 als AHS- bzw. BHS-Lehrerin. Als sie 
ihren unbefristeten Vertrag bekam, wurden Jahre, in denen sie an der Uni-
versität Klagenfurt und an der Fachhochschule Kärnten gearbeitet hatte, 
nicht angerechnet. Da die Besoldungsreform die Anrechnung mittlerweile 
ermöglichte, stellte die Frau 2019 bei der BD Wien einen Antrag. Fast vier 
Jahre später erhielt die Lehrerin noch immer keine Nachzahlung. Das 
BMBWF begründete die Verzögerung mit einem hohen Verwaltungsauf-
wand bei der BD Wien. 

Verspätete Auszahlung der Jubiläumszuwen-
dung 

2023-0.637.980 (VA/BD-UK/C-1) 
2023-0.475.271 (VA/BD-UK/C-1) 

Bundesministerium für Bildung, Wissen-
schaft und Forschung (BMBWF) 

Bildungsdirektion (BD) Wien 

Aufgrund organisatorischer Probleme (insbesondere Personalmangel) bei 
der BD Wien verzögerte sich die Auszahlung der Jubiläumszuwendungen 
bei den Betroffenen und anderen Personen um mehr als ein Jahr. Nach 
Einschreiten der VA wurde die Zahlung zeitnah durchgeführt. Die BD wei-
gerte sich aber, den Betroffenen Schadenersatz für die durch den Zah-
lungsverzug verursachte hohe inflationsbedingte Wertminderung zu leis-
ten. 
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Jänner 

Thema Behörde Feststellungen / Veranlassungen 

Asyl – Dauer des Rechtmittelverfahrens 

Anzahl der berechtigten Beschwerden: 3 

Bundesverwaltungsgericht (BVwG)  Das BVwG verletzte die Entscheidungspflicht und setzte keine Schritte in 
den asylrechtlichen Beschwerdeverfahren bzw. im Zusammenhang mit 
einer Säumnisbeschwerde. Organisatorische Mängel und steigende Asyl-
anträge stellen keine rechtlich relevante Rechtfertigung dar. Die VA regte 
an, die Verfahren rasch abzuschließen. 

Aufenthaltstitel – Verfahrensdauer 

Anzahl der berechtigten Beschwerden: 48 

Wiener Landeshauptmann (LH) 

Magistratsabteilung (MA) 35 

Die MA 35 setzte in der Regel keine durchgehenden Schritte bzw. ließ zwi-
schen Verfahrensschritten lange Zeit verstreichen. Dadurch kam es zu Ver-
zögerungen, wobei Personalknappheit, organisatorische Mängel und 
eine große Anzahl an Anträgen bei Aufenthaltstitelverfahren keine recht-
lich relevanten Begründungen sind. Neben der gesetzlichen Entschei-
dungsfrist von grundsätzlich sechs Monaten ist für gewisse Aufenthaltstitel 
(Aufenthaltsbewilligung „Student“) eine kürzere Entscheidungsfrist von 90 
Tagen vorgesehen. Die Fristen wurden in zahlreichen Fällen nicht einge-
halten, was die VA kritisierte. 

Asyl – Dauer des erstinstanzlichen Verfahrens 

Anzahl der berechtigten Beschwerden: 67 

Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl 
(BFA) 

Das BFA verletzte die Entscheidungspflicht und setzte in Verfahren, in de-
nen internationaler Schutz beantragt wurde, keine durchgehenden oder 
nur wenige Verfahrensschritte. Dadurch kam es zu Verzögerungen, wobei 
eine steigende Anzahl an Anträgen bzw. allfällige organisatorische Män-
gel keine ausreichende Rechtfertigung sind. 

Klimabonus 2022 nicht erhalten  

Anzahl der berechtigten Beschwerden: 35 

Bundesministerium für Klimaschutz, Um-
welt, Energie, Mobilität, Innovation und 
Technologie (BMK)  

Das BMK zahlte den Klimabonus 2022 (inklusive Teuerungsausgleich) ent-
gegen den öffentlichen Zusagen bis Ende Oktober 2022 bzw. ab Februar 
2023 nicht aus. 

Berichtigung einer Geburtsurkunde 

2023-0.757.991 (VA/BD-I/C-1) 

Standesamt Wien-Zentrum 

Bundesministerium für Inneres (BMI) 

Die VA kritisierte, dass ein Verfahren zur Berichtigung einer Geburtsur-
kunde des Standesamts Wien-Zentrum nach wie vor verzögert wird. nach 
dem Einlangen des Berichts der Berufsvertretungsbehörde in New Delhi 
ab Mai 2023. Da das Verfahren bereits seit zwei Jahren anhängig ist, regte 
die VA beim BMI als oberste Personenstandsbehörde den raschen Ab-
schluss an. 
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Verfahrensdauer 

2023-0.891.687 (VA/BD-J/B-1) 

Bundesministerium für Justiz (BMJ) Ein Insasse einer Justizanstalt stellte im Juni 2023 einen Antrag auf Erlas-
sung eines Auskunftsverweigerungsbescheides beim BMJ. Das BMJ be-
stätigte im Jänner 2024 der VA das Einlangen des Antrags und teilte mit, 
bedauerlicherweise unterblieb irrtümlich eine zeitgerechte Bearbeitung. 
Der Bescheid werde umgehend nachgeholt. 

Abtretung an zuständige Behörde 

2023-0.865.089 (VA/BD-J/B-1 

2023-0.865.060 (VA/BD-J/B-1) 

2023-0.865.032 (VA/BD-J/B-1) 

2023-0.865.008 (VA/BD-J/B-1) 

Datenschutzbehörde (DSB) Obwohl ein Mann über die Unzuständigkeit der DSB aufgeklärt worden 
war, brachte er beharrlich Beschwerden gegen Verantwortliche in Italien 
bei der DSB und nicht bei der italienischen Datenschutz-Aufsichtsbehörde 
ein. Zur Abtretung von einigen dieser 24 alleine im Oktober 2021 einge-
brachten Beschwerden brauchte die DSB rund zwei Jahre. 

Vorlage an Bundesverwaltungsgericht 

2023-0.805.566 (VA/BD-J/B-1) 

2023-0.805.549 (VA/BD-J/B-1) 

2023-0.805.533 (VA/BD-J/B-1) 

2023-0.805.494 (VA/BD-J/B-1) 

Datenschutzbehörde (DSB) Ein Mann beschwerte sich mehrfach bei der DSB. Da sie seinen Anträgen 
nicht folgte, brachte er Beschwerden ein, die dem Bundesverwaltungsge-
richt vorzulegen waren. Für die Vorlagemitteilungen benötigte die DSB 
mehr als neun Monate. 

Abfertigungsdauer eines Bezirksgerichts 

2023-0.702.562 (VA/BD-J/B-1) 

Bundesministerium für Justiz (BMJ) In einer Exekutionssache bewilligte ein Bezirksgericht im März 2023 einen 
Antrag auf Vollzug der Fahrnisexekution. Dieser Beschluss wurde – auf-
grund von Personalausfällen – erst im September 2023 an die verpflichtete 
Partei abgefertigt. 

Psychiatrische Behandlung in einer Justizanstalt 

2023-0.371.408 (VA/BD-J/B-1) 

Bundesministerium für Justiz (BMJ) Eine Mutter zeigte auf, dass ihr Sohn im Maßnahmenvollzug in der Justiz-
anstalt (JA) Stein keine seinem Zustand entsprechende Behandlung erhal-
ten würde. Diese ist nur in einem medizinisch psychiatrischen Umfeld, wie 
in einer Psychiatrie bzw. einer Forensik möglich. Die JA Stein kann dies mit 
der derzeitigen Ausstattung unmöglich leisten. Das BMJ stellte eine Verle-
gung in das forensisch therapeutische Zentrum in Asten in Aussicht. 
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Kinderbetreuungsgeld 

2023-0.881.095 (VA/BD-JF/A-1) 

Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) Trotz bewilligter Ratenvereinbarung wurde das Kinderbetreuungsgeld 
aufgrund eines Fehlers der Behörde nicht in drei monatlichen Raten ,son-
dern auf einmal einbehalten.  

Kinderbetreuungsgeld  

2023-0.819.498 (VA/BD-JF/A-1) 

Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) 

Bundesministerium für Frauen, Familie, 
Integration und Medien (BMFFIM) 

Eine Mutter erhielt erst mehr als eineinhalb Jahre nach Antragstellung Kin-
derbetreuungsgeld, weil sie im EU-Ausland arbeitete. Die Berufstätigkeit 
beendete sie aber schon sechs Monate vor der Geburt. Damit verletzte die 
Behörde die gesetzlich vorgeschriebene Verfahrensdauer und die EU-
rechtlich regelte vorläufige Leistungspflicht des Wohnstaates.  

Kinderbetreuungsgeld  

2023-0.522.492 (VA/BD-JF/A-1) 

Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) 

Bundesministerium für Frauen, Familie, 
Integration und Medien (BMFFIM) 

Eine in Österreich lebende Familie erhielt erst zwei Jahre nach Antragstel-
lung das Kinderbetreuungsgeld, weil der Vater im EU-Ausland arbeitet. 
Damit verletzte die Behörde die gesetzlich vorgeschriebene Verfahrens-
dauer und die EU-rechtlich regelte vorläufige Leistungspflicht des Wohn-
staates.. 

Antrag Heimopferrente 

2024-0.033.018 (VA/BD-SV/A-1) 

Sozialministeriumservice (SMS) Wien Ein Mann bezieht einen Ruhegenuss der Gemeinde Wien. Trotzdem for-
derte ihn das SMS Wien auf, eine Entschädigung beim Land Kärnten zu 
beantragen. Eigentlich müsste der Antrag auf Heimopferrente der Renten-
kommission der VA vorgelegt werden. Zusätzlich verwies ihn die Behörde 
auch noch an die falsche Anlaufstelle für Heimkinder, denn in seinem Fall 
ist die Ombudsstelle der Katholischen Kirche zuständig. 

(Alters-)Diskriminierung beim Zugang zu Förde-
rungen 

2023-0.720.689 (VA/BD-U/C-1) 

Bundesministerium für Klimaschutz, Um-
welt, Energie, Mobilität, Innovation und 
Technologie (BMK) 

Die Kritik eines Mannes war Anlass für eine amtswegige Prüfung: Dieser 
konnte nur mit Hilfe seines Sohnes den Online-Antrag für die Förderung 
eines Faltrades im Rahmen des Aktionsprogramms „klimaaktiv mobil –
2023“ stellen. Das BMK begründete dies mit der sparsamen und zweck-
mäßigen Verwendung öffentlicher Mittel. Es wollte aber andere Lösungen 
anbieten. Da dies nicht aus dem Förderleitfaden hervorgeht und andere 
Ministerien auch Förderanträge in Papierform berücksichtigen, kritisierte 
die VA, dass die Online-Antragstellung potentiell Personen ausschließt. 



Aktualisiert am 27.02.2024 

Anerkennung einer Sportlehrerausbildung 

2023-0.635.022 (VA/BD-UK/C-1) 

Bundesministerium für Bildung, Wissen-
schaft und Forschung (BMBWF) 

Auf der Website der Bundessportakademie fand sich ein Passus, der bei 
den Absolventinnen und Absolventen hinsichtlich der Lehrbefähigung als 
Sportpädagogen falsche Erwartungen wecken konnte. Nach Einschreiten 
der VA sagte das BMBWF zu, die Informationen zu. berichtigen Weiters 
stellte es eine klare Regelung in Aussicht, inwieweit die Anrechnung von 
Lehrgängen an der Akademie auf ein Sportlehramtsstudium möglich ist. 

Nachschulung und Verlängerung der Führer-
scheinprobezeit  

2023-0.836.234 (VA/BD-V/C-1) 

Landespolizeidirektion Wien, Verkehrsamt Das Verkehrsamt ordnete rechtswidrig eine Nachschulung an und verlän-
gerte die Probezeit um ein Jahr, da ein Führerscheinbesitzer die erlaubte 
Höchstgeschwindigkeit außerhalb des Ortsgebietes um 31 km/h über-
schritten hatte. Dies wäre aber erst ab einer Überschreitung von 40 km/h 
zulässig gewesen. 

Strafe wegen Verkehrssicherheit eines KFZ  

2023-0.590.980 (VA/BD-V/C-1)  

Bezirkshauptmannschaft (BH) Graz-Umge-
bung 

Ein Mann beschwerte sich über die Dauer eines Verwaltungsstrafverfah-
rens. Die VA kritisierte, dass die BH Graz-Umgebung innerhalb von mehr 
als sechs Monaten keine Schritte gesetzt hatte und regte an, das Verfah-
ren zeitnahe abzuschließen. 

Strafen wegen Übertretungen mit gestohlenen 
KFZ-Kennzeichen 

2023-0.395.011 (VA/BD-V/C-1) 

Landespolizeidirektion (LPD) OÖ Obwohl eine Frau den Diebstahl ihrer KFZ-Kennzeichen angezeigt hatte, 
erhielt sie Anonymverfügungen, da damit Verkehrsübertretungen began-
gen wurden. Sie musste aktiv die LPD OÖ über die Diebstahlsanzeige in-
formieren, damit die Verfahren eingestellt wurden. Die Behörde verwies 
auf Fehler, da ihre Daten unzulässig in das Strafprogramm übernommen 
worden waren. Entsprechende Schulungen seien erfolgt. 

Energiekostenpauschale für Unternehmen 

2023-0.691.379 (VA/BD-WA/C-1) 

Bundesministerium für Arbeit und Wirt-
schaft (BMAW) 

Das BMAW lehnte einen Antrag auf Bewilligung der Energiekostenpau-
schale für Unternehmen aus formalen Gründen ab, weil die Zahlen nicht 
jenen aus der Umsatzsteuervoranmeldung bzw. einer bescheidmäßigen 
unterjährigen Umsatzsteuerfestsetzung entsprachen. Das BMAW räumte 
ein, dass es aufgrund falscher oder nicht verfügbarer Daten zu inkorrekten 
Ablehnungen gekommen sei. Wegen des vollautomatisierten Ablaufs sei 
eine Korrektur nicht möglich. Diese Sonderfälle sollen im Jahr 2024 die 
Möglichkeit erhalten, erneut einzureichen. 
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Genehmigung eines Rehabilitationsverfahren 

2023-0.809.060 (VA/OÖ-GES/A-1) 

Pensionsversicherungsanstalt (PVA) Eine Frau beantragte ein Rehabilitationsverfahren, dass ein auf ihre 
ME/CFS (Long-Covid)-Erkrankung zugeschnittenes Therapieprogramm an-
bietet. Statt eine Reha in einer dafür spezialisierten Einrichtung zu geneh-
migen, bewilligte die PVA die Teilnahme am Projekt „Gesundheitsvorsorge 
Aktiv“ in einer allgemeinen Reha-Einrichtung. Aufgrund ihrer Erkrankung 
ist es der Betroffenen jedoch nicht möglich eine solche Reha zu absolvie-
ren. Körperliche Belastung oder Aktivierung würde zu einer Verschlechte-
rung ihrer Symptome führen. Die VA konnte eine Bewilligung für einen Auf-
enthalt in der spezialisierten Rehaklinik erreichen.  
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